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Direktion: 	 Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirek- 

tion 

Klassifizierung: 	Nicht klassifiziert 

Vernehmlassung  des  Bundes: Änderung  des  Ausländer- und Integrationsgesetzes,  des  
Asylgesetzes,  der  Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit sowie  
der  Verordnung über  die  Integration  von  Ausländerinnen und Ausländern (Förderung  der  
Erwerbstätigkeit  von  Personen mit Schutzstatus  S  und Zulassungserleichterungen für  in 
der  Schweiz ausgebildete Drittstaatsangehörige). 
Stellungnahme  des  Kantons Bern 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren  

Der  Regierungsrat dankt für  die  Möglichkeit, zur Vorlage Stellung nehmen zu können.  

Er  begrüsst  die  Vorlage grundsätzlich, bittet jedoch um Berücksichtigung  der  nachfolgenden An-
liegen und Bemerkungen:  

1. 	Erleichterung  der  Zulassung  von  Drittstaatsangehörigen mit Hochschul-, höhe-
rem Fachschulabschluss oder Postdoktorat  (Art. 21  Abs.  3  AIG)  

Der  Regierungsrat begrüsst  die  beabsichtigte Zugangserleichterung. Angesichts  des  Fach-
kräftemangels  in  vielen Berufsfeldern erachtet  der  Regierungsrat  es  als wichtig, dass  die  In-
vestition  in die  Ausbildung  von  Drittstaatsangehörigen  in der  Berufsbildung oder  an  Schwei-
zer Hochschulen dem Schweizer Arbeitsmarkt zugutekomnnt.  
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Die  Zulassungsvoraussetzungen beinhalten einen unbestimmten Rechtsbegriff: Demnach 
muss  die  Erwerbstätigkeit nach dem Abschluss  der  Ausbildung  «von  hohem wissenschaftli-
chem und wirtschaftlichem Interesse» sein. Gemäss bundesverwaltungsrechtlicher Recht-
sprechung kommt  den  zuständigen kantonalen Behörden bei  der  Auslegung  des  Begriffs ein 
gewisser Spielraum zu. Für mehr Rechtssicherheit für  die  anwendenden Kantonsbehörden 
will das SEM gemäss erläuterndem Bericht  seine  Weisungskompetenz nutzen und  die  Krite-
rien zur Prüfung  des  Begriffs präzisieren.  Der  Regierungsrat begrüsst dieses Vorgehen. 
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2. Kantonswechsel für Erwerbstätige  (Art. 75a  AsylG) 

Das SEM weist Asylsuchende (und damit auch Schutzbedürftige) einem Kanton zu.  Falls  
eine schutzbedürftige Person eine Erwerbstätigkeit oder eine Ausbildung  in  einem anderen 
Kanton aufnimmt, so ist das SEM  die  Bewilligungsbehörde für einen allfälligen Kantons-
wechsel. Für  die  Bewilligung  des  Kantonswechsels ist weiterhin  die  Zustimmung beider be-
troffenen Kantone vorausgesetzt. Allerdings ist mit  der  Änderung  in  Artikel  75a  AsylG  die  
Möglichkeit zur Ablehnung  der  Kantone eingeschränkt. Das Gesetz formuliert unter engen 
Bedingungen einen Anspruch auf Kantonswechsel. 

Im Hinblick auf  die  Zielsetzung  der  Änderung,  die  Förderung  der  Erwerbstätigkeit  von  Perso-
nen mit Schutzstatus, begrüsst  der  Regierungsrat  die  Erleichterung  des  Kantonswechsels  
von  erwerbstätigen Personen mit Schutzstatus  S. 

3. Umwandlung  in  Meldepflicht  (Art. 53  Abs.  2  VZAE) 

Ebenso begrüsst  der  Regierungsrat  die  Umwandlung  der  aktuell geltenden Bewilligungspflicht  
in  eine Meldepflicht bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bzw.  die  damit bezweckte Harmonisie-
rung  der  Regeln zur Erwerbstätigkeit mit  der  Handhabung bei vorläufig Aufgenommenen und 
anerkannten Flüchtlingen. 

Diese Anpassung  der  rechtlichen Grundlagen erleichtert und ermöglicht einen schnelleren und 
unkomplizierteren Einstieg  in den  Arbeitsmarkt.  Es  ist zu erwarten, dass für Arbeitgeber  die  
dadurch geschaffenen günstigeren Rahmenbedingungen  des  Anstellungsprozesses eine An-
stellung einer schutzbedürftigen Person attraktiver wird.  

4. Teilnahmepflicht  an  Massnahmen mit Ziel zur beruflichen Eingliederung  (Art. 10  
Abs.  1  Vinta)  

Die  Einführung einer Teilnahmeplicht für Personen mit Schutzstatus  S an  Massnahmen mit Ziel 
zur beruflichen (Wieder-) Eingliederung wird unterstützt.  

Die Praxis  hat gezeigt, dass  die  Rückkehrorientierung  der  Personen mit Schutzstatus  S  teil-
weise wenig Anreize für eine schnelle berufliche Integration und damit eine Minderung  der  eige-
nen Bedürftigkeit setzt. Insbesondere angesichts  der  längeren Aufenthaltsdauer ist  es  ange-
zeigt, auch bei dieser Personengruppe auf eine finanzielle Selbständigkeit hinzuwirken.  Die  mit 
einer Teilnahmepflicht geschaffenen Sanktionsmöglichkeiten sind diesbezüglich zielführend. 
Diese Gesetzesänderung führt auch zu  der  gewünschten Harmonisierung  der  Vorgaben zwi-
schen vorläufig Aufgenommenen und Personen mit Schutzstatus  S.  

Weiter wird ausdrücklich begrüsst, dass  der  Entwurf nicht vorsieht, dass  die  Verpflichtung  von  
Schutzbedürftigen zur Teilnahme  an  Massnahmen mit dem Ziel  der  beruflichen Ein- oder Wie-
dereingliederung  in  Form einer Integrationsvereinbarung erfolgen kann. Schon bei vorläufig Auf-
genommenen fehlt ein Negativanreiz, um im Falle  der  Nichterfüllung  der in der  Integrationsver-
einbarung festgelegten Massnahmen ausländerrechtlich reagieren zu können.  Es  braucht des-
halb — wie im Entwurf vorgesehen — keine Erweiterung für Schutzbedürftige. 
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6. 	Kantonale Integrationsprogramme  (Art. 14  Abs.  2  VInta)  

Die  Möglichkeit, laufende Programmvereinbarungen zu verlängern, wird ausdrücklich begrüsst.  
Der  Bund hat dabei zu beachten, dass  den  Kantonen genügend Vorlauf gegeben wird bezüglich  
Information  über  Verlängerung bzw. Nichtverlängerung.  Die  kantonalen Ausarbeitungs-  und  Be-
willigungsprozesse sind jeweils langwierig,  da  neue Kantonale Integrationsprogramme  (KIP)  auf 
Stufe Regierungsrat,  je  nach Kanton sogar auf Stufe kantonales Parlament genehmigt werden 
müssen.  

	

6. 	Auswirkungen auf  die  Kantone 

Im Hinblick auf  die  Zielsetzungen  der  Vorlage,  die  Erwerbstätigkeit  von  Schutzbedürftigen zu 
fördern  und  die  Zulassung zum Arbeitsmarkt für  in der  Schweiz ausgebildete Drittstaatsangehö-
rige zu erleichtern, erachtet  der  Regierungsrat  die den  kantonalen Behörden entstehenden 
Mehraufwendungen als vertretbar. Dabei geht  der  Regierungsrat davon aus, dass  die  Mehrauf-
wendungen grundsätzlich durch  die  Erhebung  von  Gebühren  und  den  volkswirtschaftlichen Zu-
satznutzen kompensiert werden. Allerdings dürfen  in  Bezug auf  den  Kantonswechsel (vgl.  Ziff. 2  
hiervor)  die  kantonalen Behörden für  die  Ausstellung  von  Ausweisen für Schutzbedürftige keine 
Gebühren erheben. Selbst wenn sie  dies  dürften, würde  es  sich um  die  blossen Ausweisgebüh-
ren handeln,  die  einen allfälligen Bearbeitungsaufwand nicht zu decken vermögen. Ziffer  4.2.2 
des  erläuternden Berichts ist entsprechend zu ergänzen. 

Gemäss erläuterndem Berichtl ist durch  die  Erhöhung  der  Erwerbstätigenquote  von  Personen 
mit Schutzstatus  S  grundsätzlich sowohl beim Bund als auch bei  den  Kantonen Einsparungen 
bei  der  Ausrichtung  der  Sozialhilfe bzw. deren Subventionierung zu erwarten. Mit jeder zusätzli-
chen erwerbstätigen Person zwischen  25  und  60  Jahren mit einem Bruttoeinkommen  von  über  
600  Franken  pro  Monat sollen sich  die  Beiträge  des  Bundes im Bereich  der  Globalpauschale  
pro  Jahr wiederkehrend um  18'709  Franken  (Stand 2025)  reduzieren. Unklar ist, ob aufgrund  
der  Reduktion  der  Globalpauschale  des  Bundes mit  der  Aufnahme eines Erwerbseinkommens 
eine Erwerbsaufnahme (kurzfristig betrachtet) für  die  Kantone  in  jedem Fall finanziell sinnvoll 
ist. Im erläuternden Bericht ist auf diese Frage einzugehen.  

Der  Regierungsrat dankt für  die  Berücksichtigung seiner Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen  des  Regierungsrates  

 

Evi  Allemann 
Regierungspräsidentin 

Christoph  Auer  
Staatsschreiber 

Vgl. erläuternder Bericht, Ziffer  4, S. 21  
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